
Allgemeine Bestimmungen 43

„Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und All
wissenden, daß ich nach bestem Wissen die reine 
Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen habe“ 

niederschreiben und unterschreiben. Stumme, die nicht 
schreiben können, leisten den Eid mit Hilfe eines Dol
metschers durch Zeichen.

Anm.; Vgl. Anm. zu §§ 57 und 66 c.

Beteuerungsformeln.
§ 66e

Gibt ein Zeuge an, daß er Mitglied einer Religions
gesellschaft sei, der das Gesetz den Gebrauch gewisser 
Beteuerungsformeln an Stelle des Eides gestattet, so steht 
eine unter der Beteuerungsformel dieser Religionsgesell
schaft abgegebene Erklärung der Eidesleistung gleich.

Anm.: Vgl. Anm. zu § 57.

Berufung auf den früheren Eid.
§ 67

Wird der Zeuge, nachdem er eidlich vernommen wor
den ist, in demselben Vorverfahren oder in demselben 
Hauptverfahren nochmals vernommen, so kann der Rich
ter statt der nochmaligen Beeidigung den Zeugen die 
Richtigkeit seiner Aussage unter Berufung auf den früher 
geleisteten Eid .versichern lassen.

Vernehmung zur Person.
§ 6 8

Die Vernehmung beginnt damit, daß der Zeuge über 
Vornamen und Zunamen, Alter, Stand oder Gewerbe und 
Wohnort befragt wird. Erforderlichenfalls sind dem Zeu
gen Fragen über solche Umstände, welche seine Glaub
würdigkeit in der vorliegenden Sache betreffen, insbeson
dere über seine Beziehungen zu dem Beschuldigten oder 
dem Verletzten, vorzulegen.
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